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M e r k b l a t t 
 

über das Erben von Schusswaffen 
 
 
Sollten Sie als Erbe(in) die Schusswaffe(n) übernehmen wollen, so müssen Sie die Erbberechtigung bei der 
nach dem Waffengesetz (WaffG) vom 11.10.2002 (BGBl. I S. 3970), in der z.Zt. gültigen Fassung, für Sie 
zuständigen Polizeibehörde nachweisen. Für Hagen ist demnach meine Zuständigkeit gegeben. 
 
Der Nachweis kann erbracht werden durch Vermächtnis, Testament, Erbschein, oder als gesetzlicher Erbe 
und durch die Sterbeurkunde des/der Verstorbenen. 
Sind noch weitere Erben vorhanden, so ist eine formlose Verzichtserklärung der übrigen Erben bezüglich der 
Waffe(n) beizufügen. 
Außerdem ist die Waffenbesitzkarte(n) des/der Verstorbenen an mich zurück zu geben. 
 
Sie können die Waffe aber auch einer zum Erwerb berechtigten Person (z.B. Waffenhändler, Jäger, Sport-
schütze) überlassen. Hierbei müssen Sie sich persönlich davon überzeugen, dass der Erwerber tatsächlich 
zum Erwerb berechtigt ist. Soweit hierzu Unklarheiten bestehen, bitte ich Sie, sich mit mir in Verbindung zu 
setzen. Auch in diesem Fall bitte ich die Waffenbesitzkarte(n) des/der Verstorbenen beizufügen. 
Das Überlassen müssen Sie mir als zuständige Behörde unverzüglich anzeigen. 
 
Bei einem „Kommissionsverkauf“ durch einen Waffenhändler ist die Überlassung der Waffe(n) an den Händ-
ler hier innerhalb von zwei Wochen anzuzeigen bzw. die Waffe(n) ist/sind durch mich aus einer bereits aus-
gestellten Waffenbesitzkarte auszutragen. Sollte der Verkauf der Waffen an „Dritte“ nicht möglich sein, ist 
eine Rückeintragung der Waffen in die Erben-Waffenbesitzkarte nur bei Vorliegen bestimmter Vorausset-
zungen (Waffensachkunde, Bedürfnis etc.) möglich. 
 
Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass die Übernahme einer Waffe bzw. Beantragung einer waffenrechtli-
chen Erlaubnis nur nach dem Tode des Waffenbesitzers möglich ist. Ein vorweggenommenes Erbe bzw. die 
Weitergabe einer Waffe zu Lebzeiten an den/die Erben/Vermächtnisnehmer ist im Waffengesetz nicht vor-
gesehen! 
  
Vorsorglich möchte ich Sie noch auf folgende Vorschriften hinweisen: 
 
§ 20, Abs. 1 - 7 (WaffG) (Auszug) 
Der Erbe hat binnen eines Monats nach der Annahme der Erbschaft oder dem Ablauf der für die Ausschlagung der Erb-
schaft vorgeschriebenen Frist die Ausstellung einer Waffenbesitzkarte für die zum Nachlass gehörenden erlaubnispflich-
tigen Schusswaffen oder ihre Eintragung in eine bereits ausgestellte Waffenbesitzkarte zu beantragen; für den Ver-
mächtnisnehmer oder durch Auflage Begünstigten beginnt diese Frist mit dem Erwerb der Schusswaffen. 
 
Dem Erwerber infolge eines Erbfalls ist die Erlaubnis (Waffenbesitzkarte) zu erteilen, wenn der Erblasser berechtigter 
Besitzer war und der Antragsteller (Erbe) zuverlässig und persönlich geeignet ist.  
 
... kann kein Bedürfnis geltend gemacht werden, sind Schusswaffen durch ein dem Stand der Technik entsprechendes 
Blockiersystem zu sichern... 
... die Waffenbehörde hat auf Antrag Ausnahmen von der Verpflichtung, alle Erbenwaffen... zuzulassen, wenn oder so 
lange... entsprechendes Blockiersystem noch nicht vorhanden ist. 
 
 
§ 53 Abs. 1 Nr. 7 WaffG (Auszug) 
Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 20 Abs. 1 die Ausstellung einer Waffenbesitzkarte oder die Eintragung der 
Waffe in eine bereits erteilte Waffenbesitzkarte nicht beantragt.  
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§ 53 Abs. 1 Nr. 21 WaffG (Auszug) 
Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 39 Abs. 1 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erteilt. 
 
§ 53 Abs. 2 WaffG (Auszug) 
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet werden. 
 
Aufbewahrung von Waffen (vergl. § 36) 
Wer Waffen besitzt, hat die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um zu verhindern, dass diese abhanden kommen 
oder Dritte sie unbefugt an sich nehmen. 
Schusswaffen, deren Erwerb nicht von der Erlaubnispflicht freigestellt ist, sind mindestens in einem der Norm DIN/EN 
1143-1 Widerstandsgrad 0 (Stand Mai 1997) entsprechenden oder gleichwertigen Behältnis aufzubewahren; als gleich-
wertig gilt insbesondere ein Behältnis der Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995). Für bis zu zehn 
Langwaffen gilt die sichere Aufbewahrung auch in einem Behältnis als gewährleistet, dass der Sicherheitsstufe A nach 
VDMA 24992 (Stand Mai 1995) oder einer Norm mit gleichem Schutzniveau eines anderen EWR-Mitgliedstaates ent-
spricht. Vergleichbar gesicherte Räume sind als gleichwertig anzusehen. 
 
Weitere Ausführungen zur sicheren Aufbewahrung von Waffen sind auch aus der Allgemeinen Waffengesetz-
Verordnung (AwaffV) zu ersehen. 
 
Munition 

Ich darf darauf hinweisen, dass eine Übernahme etwaiger noch vorhandener Munition im Rahmen der Erbfolge nicht 
möglich ist. Sollte sich noch Munition in Ihrem Besitz befinden, überlassen Sie diese bitte einem Erwerbsberechtigten, 
lassen Sie sie unbrauchbar machen oder geben Sie zur entschädigungslosen Verwertung bei der Polizei bzw. bei mir 
ab. 
 
Hinweis: 
Seit dem 01.04.2008 besteht grundsätzlich die Verpflichtung für Erben, im Wege der Erbfolge über-

nommene Schusswaffen durch ein Blockiersystem zu sichern. Diese Verpflichtung gilt unabhängig 

von der ebenfalls vorhandenen Pflicht zur Aufbewahrung von Schusswaffen in einem entsprechen-

dem Sicherheitsbehältnis nach den Vorschriften des Waffengesetzes (WaffG) bzw. der Allgemeinen 

Waffenverordnung. Ein solches Blockiersystem ist nicht anzubringen, wenn der Erbe seine Sach-

kunde im Umgang mit Schusswaffen nach dem WaffG aufgrund seiner Tätigkeit als Sportschütze, 

Jäger oder Sammler erbracht hat / nachweisen kann. 

Ein solches Blockiersystem ist nicht anzubringen, bei Schusswaffen, die Bestandteil einer Samm-

lung sind, oder werden sollen. 

 

Blockiersysteme müssen durch die physikalisch technische Bundesanstalt (P T B) zugelassen wer-

den. Derzeit ist nicht bekannt, dass eine solche Zulassung bereits erfolgte, oder in naher Zukunft 

erfolgen wird. 

Durch den Erben von Schusswaffen ist in den Fällen, wo ein solches Blockiersystem noch nicht vor-

handen ist, ein entsprechender Antrag auf Erteilung einer Ausnahme nach § 20 Abs. 7 Waffengesetz 

(WaffG) zu stellen.  

Die Bearbeitung dieses Antrages wird voraussichtlich gebührenpflichtig sein. 

Ebenso wie die Eintragung/Austragung eines Blockiersystems (soweit dann vorhanden) in die Waf-
fenbesitzkarte.  
  
Sollten Sie hierzu Fragen haben, setzen Sie sich bitte in Ihrem eigenen Interesse mit der zuständi-
gen Behörde in Verbindung. Wir sind Ihnen gerne bei der Abwicklung der Formalitäten behilflich. 
 

Bürozeiten: 
Mo. Mi. u. Do.  
09.00 - 12.00 Uhr 
und von13.00 - 15.00 Uhr 
Dienstags u. Freitags keine 
Sprechzeiten 


